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es gab viele interessante und wich-
tige politische Ereignisse, die in den 
vergangenen Wochen sowohl re-
gional wie auch auf Landes- oder 
Bundesebene stattfanden. Aber der 
furchtbare und schreckliche Terror-
akt in Paris, der nur wenige Meter 
vom Stadion entfernt verübt wurde 
(wo gleichzeitig ein Fußballfreund-
schaftsspiel der französischen und 
deutschen Nationalmannschaft 
ausgetragen wurde), überschatte-
te tagelang die gesamte Bericht-
erstattung. Wahllos schossen isla-
mistische Terroristen während eines 
Konzerts auf die meist jugendlichen 
Besucher. Gleichzeitig wurden viele 
Gäste in Restaurants erschossen.  

Weltweites Entsetzen macht die 
große Betroffenheit der Menschen 
deutlich. Eines ist mit dieser Tat 
klar geworden: Immer dann, wenn 
Menschen bereit sind ihr eigenes 
Leben zu opfern, um andere Men-
schen mit in den Tod zu reißen, gibt 
es keine hundertprozentige Sicher-
heit. Unsere Polizei leistet hervor-
ragende Arbeit und wird das auch 
weiterhin tun, wofür ich mich an 
dieser Stelle ganz herzlich bedan-

ke. Aber ein Restrisiko bleibt immer 
bestehen und mit dieser Tatsache 
müssen wir einfach leben. Allen 
Versuchen der rechten Szene, die-
sen Terroranschlag für ihre Zwecke 
und gegen die vielen unschuldigen 
Flüchtlinge zu nutzen, sollten wir 
aber entschieden entgegentreten. 
Denn gerade vor diesem Terror sind 
diese Menschen ja geflohen.

Auch der Ludwigshafener Landes-
parteitag der rheinland-pfälzischen 
SPD am darauffolgenden Tag stand 
im Schatten dieser Ereignisse. So-
wohl Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer wie auch der Landesvorsit-
zende Roger Lewentz und weitere 
Redner gingen in ihren Beiträgen 
auf die Terroranschläge ein und äu-
ßerten ihre tiefe Betroffenheit und 
ihr Mitgefühl für die vielen Toten 
und Verletzten.

Malu Dreyer skizzierte in einer im-
mer wieder von Jubel und Beifall 
der vielen Delegierten unterbro-
chenen Rede die Grundzüge ihrer 
Politik. Gebührenfreie Bildungspoli-
tik, soziale Gerechtigkeit, Mindest-
lohn, die Arbeit in den Kommunen, 
Flüchtlings- und Sicherheitspolitik, 
die geringste Arbeitslosenzahl al-
ler Bundesländer – all dies sind 
Themen, die Malu anspricht und 
mit denen die SPD in Rheinland-
Pfalz punkten kann. „Wir wollen 
in Rheinland-Pfalz weiterregieren 
und ich möchte Ministerpräsidentin 
bleiben“ rief sie den Delegierten zu, 
die diese Ansage mit viel Beifall und 
„Malu“-Rufen quittieren. 

Der Parteitag hat deutlich gemacht, 
dass die SPD in Rheinland-Pfalz zu 
Malu Dreyer steht und hoch moti-
viert ist. 400 von 400 Delegierten 
waren anwesend, auch dies unter-
scheidet die SPD deutlich von der 
CDU, die nur rund 66 Prozent ihrer 
Delegierten für den Krönungspar-
teitag der Spitzenkandidatin auf-
bieten konnte. Diese erreichte zwar 

100 Prozent der Stimmen, aber sie 
wurde nur per Akklamation ge-
wählt. Für eine geheime Abstim-
mung fehlte wohl der Mut. Den 
hatte aber Malu Dreyer, die ein 
Traumergebnis von 99,5 Prozent 
erzielte.

Liebe Genossinnen, liebe Genos-
sen, ich möchte euch an dieser 
Stelle bitten, die SPD, Malu und 
eure jeweiligen Wahlkreiskandida-
tinnen und Kandidaten mit besten 
Kräften zu unterstützen. Das ist die 
beste Gewähr dafür, dass wir die 
gute Politik der vergangenen Jahre 
fortsetzen können. Frau Klöckner 
hat ja bereits angekündigt, dass sie 
den gebührenfreien Kindergarten-
besuch nicht beibehalten, sondern 
Beiträge erheben will. Im gleichen 
Atemzug hat sie aber auch mehr 
Polizisten, mehr Lehrer und mehr 
Geld für die Kommunen gefordert. 

Allerdings konnte sie diese Vor-
schläge nie mit einer seriösen finan-
ziellen Deckungsmöglichkeit verse-
hen. Man sollte sich also unbedingt 
merken: Als Opposition kann man 
fordern, als Regierung muss man 
liefern. Das haben wir in den ver-
gangenen Jahren auch getan, die 
Finanzausgleichsmasse ist in den 
letzten vier Jahren von 1,95 Milliar-
den auf 2,6 Milliarden Euro ange-
stiegen. Dies ist eine Erhöhung und 
Besserstellung für die Kommunen, 
die sich sehen lassen kann. Dabei 
soll allerdings nicht verschwiegen 
werden, dass die Kommunen in 
Rheinland-Pfalz, wie im gesamten 
Bundesgebiet nach wie vor finanzi-
elle Probleme haben.

Herzliche Grüße
Euer

Hans Jürgen Noss, MdL

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

Hans Jürgen Noss� Foto: SGK
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Die Kommunen brauchen mehr Geld
Beschluss des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 30. Oktober 2015 zum kommunalen  
Finanzausgleich / Steuerschätzung

Autor Andreas Wagenführer

Der Landkreis Südliche Weinstraße, 
die Stadt Pirmasens sowie die Ver-
bandsgemeinde Arzfeld zusammen 
mit der Ortsgemeinde Lünebach 
hatten Anfang des Jahres 2014 je-
weils Anträge beim Verfassungs-
gerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) 
auf Überprüfung des Landesfinanz-
ausgleichsgesetzes (LFAG) gestellt 
(Aktenzeichen VGH N 29/14, VGH N 
30/14 und VGH N 31/14). Das LFAG 
war zum 1. Januar 2014 reformiert 
worden. Mit seinem Beschluss vom 
30. Oktober 2015 hat der VGH die 
Anträge als unzulässig zurückgewie-
sen. In der Sache müssen nunmehr 
zunächst die Verwaltungsgerichte 
entscheiden; entsprechende Klagen 
sind inzwischen anhängig. Der VGH 
hat offen gelassen, ob die Finanz-
ausstattung der kommunalen Ebene 
durch das neue LFAG ausreichend 
und verfassungsgemäß ist.

Verwaltungsgericht geht vor 
Verfassungsgerichtshof
In seiner Begründung führt der VGH 
aus, dass die Antragsteller grund-
sätzlich zunächst vor einem Ver-
waltungsgericht gegen den Schlüs-
selzuweisungsbescheid hätten kla-
gen müssen, bevor sie sich an den 
Verfassungsgerichtshof wenden. 
Bedarf ein Gesetz rechtsnotwendig 
oder nach der tatsächlichen Verwal-
tungspraxis der Umsetzung durch 
einen besonderen Vollzugsakt (hier: 
Schlüsselzuweisungsbescheid), wird 
die Rechtssphäre des Einzelnen (hier: 
der Kommune) mithin grundsätzlich 
erst durch diesen Akt berührt. Dies 
gebiete auch der Grundsatz der Sub-
sidiarität der Normenkontrolle, der in 
§ 23 Abs. 3 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes zum Ausdruck kommt 
und auf Normprüfungsanträge von 
Kommunen nach Art. 130 Abs. 1 Satz 
2 der Verfassung des Landes Rhein-
alnd-Pfalz (LV) Anwendung findet.

Darüber hinaus hat der VGH jedoch 
weitere hoch interessante Ausfüh-
rungen in seiner Begründung ge-

macht, von denen auszugsweise 
einige ausgewählte Aspekte hier 
nachzulesen sind:

Es bestehe die Notwendigkeit einer 
weitergehenden tatsächlichen Vor-
klärung der finanziellen Situation der 
Antragsteller nach Inkrafttreten der 
angegriffenen Vorschriften hinsicht-
lich der Entwicklung ihrer sonstigen 
Einnahmen und Ausgaben. Eine Ver-
letzung des Selbstverwaltungsrechts 
scheide nämlich auch dann aus, 
wenn sich die kommunale Finanzsi-
tuation aus Gründen erholt, die nicht 
auf Zuweisungen des Landes, son-
dern auf andere Einnahmen – bei-
spielsweise auf die Vermehrung von 
Steuereinnahmen – zurückzuführen 
seien. Sei die verfassungsrechtlich 
erforderliche finanzielle Mindestaus-
stattung einer Gebietkörperschaft 
aufgrund der Vermehrung sonstiger 
Einnahmen bereits gewährleistet, 

etwa aufgrund eines günstigen Kon-
junkturverlaufs, könne eine Verlet-
zung von Art. 49 Abs. 1 bis Abs. 3 
und Abs. 6 LV nicht festgestellt wer-
den.

Wenn sich also die Einnahmensitua-
tion einer Gemeinde aufgrund ihrer 
eigenen Steuereinnahmen verbes-
sert, nimmt der Druck auf das Land 
ab, für eine bestimmte Finanzaus-
stattung der Gemeinden zu sorgen. 
Deshalb stellt der VGH auch klar:

Das Erfordernis einer Erhöhung der 
Zuweisungsmasse unmittelbar zu 
Lasten des Landeshaushalts, wel-
ches der Verfassungsgerichtshof in 
seinem Urteil vom 14. Februar 2012 
formuliert hatte, besitze keinen 
Selbstzweck. Verbessere sich die Fi-
nanzlage einer Kommune aus ande-
ren Gründen in ausreichender Weise 
– etwa wegen einer Vervielfachung 

der Steuereinnahmen aus konjunk-
turellen Gründen – kommt eine Ver-
letzung von Art. 49 Abs. 1 bis 3 in 
Verbindung mit Abs. 6 LV durch das 
Land nicht mehr in Betracht.

Und schließlich hat der VGH auch 
klargestellt, dass er mit der Einräu-
mung einer Übergangsfrist bis zum 
1. Januar 2014 im Rahmen seines 
Urteils vom 14. Februar 2012 bereits 
die Abwägungsentscheidung getrof-
fen habe. Danach müssten die be-
troffenen kommunalen Gebietskör-
perschaften die verfassungswidrige 
Gesetzeslage bis zum 31. Dezember 
2013 hinnehmen; ihnen entstünde 
daher während dieses Zeitraums ge-
rade kein unzumutbarer Nachteil.

Land RLP ist ein verlässlicher 
Partner der Kommunen
Vor dem Hintergrund des VGH-Be-
schlusses ist auch die Entwicklung 
der kommunalen Steuereinnahmen 
in Rheinland-Pfalz zu sehen. Nach 
den Ergebnissen der Steuerschät-
zung vom 5. November 2015 betru-
gen sie im Jahr 2013 (Ist) noch 3,676 
Milliarden Euro. Sie wuchsen im Jahr 
2014 (Ist) auf 3,742 Millionen Euro 
auf (+66 Millionen Euro). Für das 
laufende Jahr 2015 werden 3,977 
Milliarden Euro (+235 Millionen Eu-
ro) erwartet, und für das nächste 
Jahr werden 4,041 Milliarden Euro 
(+64 Millionen Euro) geschätzt. Die 
Finanzausgleichsmasse im LFAG ent-
wickelt sich ähnlich positiv (2013: 2,0 
Milliarden Euro, 2014: 2,263 Milli-
arden Euro, 2015: 2,420 Milliarden 
Euro und 2016: 2,596 Milliarden Eu-
ro). Für die nunmehr bei den Verwal-
tungsgerichten anhängigen Klagen 
dürften diese Entwicklungen nicht 
unerheblich sein. Jedenfalls wird 
deutlich, dass das Land die Finanz-
ausgleichsmasse im LFAG deutlich 
steigen lässt und nicht etwa – ange-
sichts der steigenden kommunalen 
Steuereinnahmen – im Zeitablauf zu-
rückführt. Das Land erweist sich als 
verlässlicher Partner der Kommunen.

Justizia hat entschieden: Steigen die kommunalen Steuereinnahmen, sinkt der Druck auf das 
Land, die Gemeinde mit mehr Geld auszustatten.� Foto: Tim Reckmann / pixelio.de
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AnzeigeÄrztliche Versorgung  
in den Kommunen
Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung  
in Kooperation mit der SGK Rheinland-Pfalz

Autor Burkhard Müller

Eine sichere medizinische Versor-
gung ist Teil einer hohen Lebensqua-
lität, insbesondere in ländlichen Re-
gionen. Die Situation ist bereits heu-
te vereinzelt schwierig, droht aber 
in den kommenden Jahren ernst zu 
werden. 

Viele der niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte werden in Kürze in 
den Ruhestand treten, suchen aber 
bisher vergeblich nach Nachfolge-
rinnen und Nachfolgern, die bereit 
sind, ihre Praxis weiterzuführen. Er-
schwerend wird hinzukommen, dass 
die Bevölkerung gerade in kleinen 
Gemeinden immer älter wird und so 
der Bedarf an medizinischer Betreu-
ung noch weiter steigt.

Das Thema „Ärztliche Versorgung in 
den Kommunen“ war Gegenstand 
einer Fachtagung, die die Friedrich-

Ebert-Stiftung in Mainz gemeinsam 
mit der SGK Rheinland-Pfalz Ende 
Oktober 2015 durchgeführt hat. 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lich-
tenthäler führte in ihrem Eingangs-
statement aus, dass der Ausbau der 
Telemedizin zu den Kernpunkten der 
Strategie gehöre, mit der das Land 
einem möglichen Hausärztemangel 
auf dem Land vorbeugen will. Noch 
sei die Versorgung mit Hausärzten 
auf dem Land gut, versicherte die 
Gesundheitsministerin: „Wir haben 
keine Verbandsgemeinde, die unter-
versorgt wäre.“ 

Allgemeinmedizin bei den  
Studenten nicht sehr beliebt
Aber die Zahlen zeigten, dass genau 
dies drohe. 30 Prozent der Ärztinnen 
und Ärzte in Rheinland-Pfalz seien äl-
ter als 60 Jahre und nur noch 10 Pro-
zent der Studentinnen und Studenten 

Von links:	 Sanitätsrat Dr. med. Günter Gerhardt, Dr. Silke Heinemann (Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz), Moderator Burkhard Müller (SGK Rheinland-Pfalz), Dr. Irmgard Stippler (AOK 
Rheinland-Pfalz/Saarland), Stephan Backs (Gesundheitszentrum Glantal)
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Anzeige

würden sich auf die Allgemeinmedi-
zin spezialisieren. Gleichzeitig werde 
die Gesellschaft im Schnitt älter, was 
einen höheren medizinischen Bedarf 
mit sich bringe. 

Ein „Patentrezept“ gebe es nicht, 
führte die die Ministerin aus, es 
brauche ein Bündel an Aktionen, an 
denen sich Bund, Länder und Kom-
munen beteiligen müssten. Eine da-
von sei der Ausbau der Telemedizin. 
„Dabei geht es nicht darum, den 
Arzt zu ersetzen“, wie die Ministerin 
versicherte, vielmehr gehe es darum, 
Praxen zu entlasten, wo dies möglich 
sei. 

Elektronische Überwachung 
der Patienten im Kommen
Die Ministerin verwies dabei auf ein 
in Rheinland-Pfalz bereits laufendes 
Projekt: Herz-Kreislauf-Patienten ge-
ben ihre Daten elektronisch an den 
Arzt weiter. Der Arzt kann so den 
Krankheitsverlauf beobachten. Die 
Patienten müssen nicht jeden Tag in 

die Praxis. Die Ministerin berichtete 
über günstigere Krankheitsverläufe 
in diesem Modellprojekt als in ver-
gleichbaren Patientengruppen.

Der Kaufmännische Direktor des Ge-
sundheitszentrums Glantal, Stephan 
Backs, stellte den interessierten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern das 
Gesundheitszentrum Glantal als ein 
lokales Zentrum zur Sicherstellung 
der Versorgung im ländlichen Raum 
vor. 

Das Gesundheitszentrum bestehe 
aus akut stationären Angeboten 
in den Bereichen Chirurgie, innere 
Medizin, interdisziplinare Grundver-
sorgung und Neurologie. Die statio
nären Angebote würden ergänzt 
von ambulanten Angeboten, insbe-
sondere  Filialpraxen. 

Alles unter einem Dach
Das vor kurzem eröffnete Gesund-
heitszentrum biete eine bedarfs-
gerechte Versorgungsstruktur für 

die Region, sagte Backs. Attraktive 
bauliche Bedingungen erlaubten die 
Zusammenarbeit von ambulanten 
und stationären Leistungserbringern 
„unter einem Dach“. 

Die gemeinsame Nutzung der Infra-
struktur verbessere die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen für alle 
Beteiligten. Ein breites Angebot an 
ambulanten und stationären Ge-
sundheitsleistungen, kurze Wege 
und Wartezeiten und ein gemeinsa-
mes Marketing führten zu einer ho-
hen Attraktivität für die Patientinnen 
und Patienten. Außerdem sei eine 
konsequente Zusammenarbeit mit 
anderen Anbietern der Region ge-
währleistet. 

Herr Backs stellte die Besonderhei-
ten des Gesundheitszentrum Glantal 
gegenüber anderen Konzepten an-
hand von Beispielen vor:

•	Die Ansiedlung fachärztlicher 
Zweig- und Filialpraxen berücksich-

tige die knappe Ressource „Arzt“ in 
der Fläche.

•		Die interdisziplinäre Belegabteilung 
sei aus Patientensicht attraktiv für 
wohnortnahe Grundversorgungs-
leistungen und biete den angesie-
delten Facharztpraxen ein zweites 
wirtschaftliches Standbein.

•		Träger- und standortübergreifender 
Betrieb der chirurgischen Abteilung 
mit einem abgestuften regionalen 
Versorgungskonzept sei möglich.

•		Die Anbietung externer Kompeten-
zen mithilfe der Telematik sei ge-
währleistet.

Das Gesundheitszentrum Glantal 
entwickele sich zu einem stabilen 
Mittelpunkt für die medizinische 
Grundversorgung in der Region und 
diene als Anlaufstelle für die wohn-
ortnahe hausärztliche Versorgung 
sowie als Weiterbildungszentrum für 
Allgemeinmedizin.
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Gerhardt stellt Masterplan
für Ausbildung vor
Sanitätsrat Dr. Günter Gerhardt wies 
in seinem Eingangsstatement auf 
zahlreiche Untersuchungen hin, die 
die Wissenschaft für die ärztliche 
Versorgung entwickelt hat. Die von 
ihm dargestellten Lösungsansätze 
waren manigfaltig und berührten 
sowohl die Probleme beim Zugang 
zum Beruf (Numerus Clausus) und 
die Diskussionen um Teilstudienplät-
ze, die Dr. Gerhardt ablehnte. 

Seiner Ansicht nach müsse ein Mas-
terplan zwischen den beteiligten 
Stellen, insbesondere dem zustän-
digen Ministerium, den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen, den Kammern 
und den kommunalen Gebietskör-
perschaften entwickelt werden. 

Aus seiner Sicht sei es eigentlich un-
umgänglich, mehr Studienplätze zur 
Verfügung zu stellen und vor Ort 
Lösungen gemeinsam mit den kom-
munalen Gebietskörperschaften und 

der niedergelassenen Ärzteschaft zu 
finden.

Qualitätsorientierte 
Versorgung garantieren
Die Vorstandsvorsitzende der AOK 
Rheinland-Pfalz/Saarland, Dr.  Irm-
gard Stippler, wies auf die Notwen-
digkeit hin, flächendeckend eine 
hohe Qualität der medizinischen 
Versorgung zur Patientensicher-
heit zu gewährleisten. Die Partner 
im Gesundheitsbereich seien auf-
gefordert, eine qualitätsorientierte 
und bedarfsgerechte Versorgung 
der Bevölkerung aktiv zu gestalten. 
Deutschland habe eines der besten 
Gesundheitssysteme international, 
aber zum Teil auch Über-, Unter- 
und Fehlversorgung zu verzeichnen. 
Außerdem müssten Doppelstruktu-
ren vermieden und eine frühzeitige 
Förderung des medizinischen Nach-
wuchses eingeleitet werden. 

Dr.  Stippler sieht in der Telemedi-
zin wie auch in der Etablierung von 

Gesundheitszentren sowie der De-
legation ärztlicher Tätigkeiten viele 
neue Ansätze, um die ärztliche Ver-
sorgung in den ländlichen Regionen 
auch weiterhin gewährleisten zu 
können. 

Für jede Region die passende 
Lösung finden
Nach Ansicht von Frau Dr.  Stippler 
gibt es kein Patentrezept, insofern 
unterstützte sie die These der Ge-
sundheitsministerin. Vielmehr müsse 
in jeder Region eine eigene Lösung 
gefunden werden. „Eine aktive Ver-
sorgungssicherung erfordert regi-
onale Gesundheitsdialoge“, so das 
Fazit der AOK-Vorsitzenden.

In einer anschließenden Diskussi-
onsrunde, die der SGK-Fachreferent 
Burkhard Müller moderierte, wur-
den die einzelnen Lösungskonzepte 
intensiv auch mit dem Publikum er-
örtert.
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SGK sammelt für Flüchtlingshilfe
Die Feierstunde anlässlich des 40-jäh-
rigen Bestehens der rheinland-pfälzi-
schen SGK (ausführlicher Bericht in 
der letzten Ausgabe der DEMO) war 
gut besucht. Die geladenen Gäste 
bewegte besonders das Thema der 
Flüchtlinge aus Syrien und anderen 
Ländern, die zurzeit in großer Zahl 
in Deutschland Zuflucht vor Verfol-
gung, Terror und Tod suchen. 

So war es selbstverständlich, dass 
die von Hannelore Klamm, der ehe-
maligen Vizepräsidentin im rhein-
land-pfälzischen Landtag, angeregte 
Sammlung für die vielen freiwilligen 
Helfergruppen auf fruchtbaren Bo-
den fiel. Sowohl bei der Jubiläums-
veranstaltung wie auch der Mitglie-
derversammlung in Nieder-Olm am 
nächsten Tag wurde ein stattlicher 
Betrag gesammelt, der von der Lan-
des-SGK  auf 1.200 Euro aufgestockt 
wurde. 

Jeder der drei Regionalverbände er-
hielt einen Betrag von 400 Euro, der 
an die Flüchtlingshilfe weitergege-
ben wurde. Für Rheinhessen konnte 
der SGK-Ehrenvorsitzende Michael 
Reitzel den Betrag an die „Flücht-
lingslotsen der Verbandsgemeinde 
Rhein-Selz“ geben. Der Landtagsab-
geordnete Bernhard Kukatzki reichte 
den Betrag an die „Netzwerkhilfe“ 
in Maxdorf weiter. Gemeinsam mit 
dem SGK-Kreisvorsitzenden Bruno 
Zimmer übergab der SGK-Landes-
geschäftsführer Hans Jürgen Noss, 
MdL, den Betrag an die Gruppe „Bir-
kenfeld hilft“ (siehe auch das neben-
stehende Bild). 

Der SGK-Landesvorsitzende Michael 
Ebling bedankt sich nochmals bei 
allen Spendern und freut sich, dass 
die Beträge mithelfen, die ehrenamt-
liche Flüchtlingshilfe zu unterstützen.
� HJN

Hans Joachim Noss (2.v.l.) hilft Birkenfeld helfen.� Foto: SGK

„ Die Bekämpfung von Rechts extremismus ist 
nach wie vor ein aktuelles und zentrales  Thema. 
Wer den ,blick nach rechts‘ regelmäßig liest, 
erkennt die aktuellen Gefahren von Rechtsaußen 
und kann sachkundig argumentieren.“ 
 
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen im Netz: www.bnr.de
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Auf zu neuen Ufern
Wie die SPD den Demografischen Wandel und 
die Flüchtlingsfrage miteinander verbindet

Autorin Barbara Behrends

Anfang November trafen sich SPD-
PolitikerInnen wie Andrea Nahles, 
Manuela Schwesig, Aydan Özoğus, 
Dr. Reiner Klingholz und Sigmar Ga-
briel im Berliner Bundestag zu ei-
nem Demografiekongress mit dem 
Titel „Gesellschaft neu denken!“. 

Das macht angesichts der Flücht-
lingsströme zur Zeit sehr viel Sinn. 
Und demzufolge ging es bei der 
Diskussion vorrangig um die vielen 
Menschen, die bei uns Zuflucht su-
chen und wie sich das auf den kom-
menden Umgang mit den Folgen 
der Demografie auswirken wird. 

Flüchtlinge geordnet
Generell zeigt die SPD einen hohen 
Gestaltungswillen bei diesem The-
ma. Auf allen Ebenen des Bundes, 
der Länder und der Kommunen ist 
man damit präsent. Sigmar Gabri-
el, Parteivorsitzender der SPD und 
Wirtschaftsminister des Landes, 
sah noch Verbesserungsbedarf, die 
Lage der Flüchtlinge betreffend. 
„Wenn sie in Dreierreihen über die 
Grenze kommen – so geordnet fän-
den wir das toll. Das Chaos ist den 
Deutschen grundsätzlich fremd“, 
meinte Gabriel ein bisschen flapsig. 
Von so manchem Standard werde 

man Abschied nehmen müssen, 
um der Massen an Menschen Herr 
werden zu können. Zuviel Bürokra-
tie könne man sich da nicht mehr 
leisten sagte Gabriel voraus. 

Es wäre sinnvoll, gemeinsam ein 
neues Land zu gestalten. „Wir 
sind weniger und werden älter in 
Deutschland. Flüchtlinge helfen da 
zunächst mal nicht, auch wenn ihre 
Anwesenheit das Land nachhaltig 
verändern wird“, so Gabriel. Viele 
Kinder und junge Menschen kom-
men mit den Flüchtlingen zu uns 
und natürlich ist es teuer, für sie zu 
sorgen, sie auszubilden und zu för-
dern. Aber, betonte Gabriel, man 
müsse bedenken, dass keine Kinder 
im Land zu haben am Ende noch 
viel teurer werden würde. 

Zugang zu Gesundheit  
auch auf dem Land
Wir müssten im demografischen 
Sinne zum Beispiel auch für nahen 
Zugang zu Gesundheit auf dem 

Land sorgen. Es könne nicht sein, 
dass die Menschen in die Stadt 
gehen müssen, um einen Arzt gut 
erreichen zu können. Auch Leistun-
gen für Behinderte müssten überall 
erreichbar sein und dürften nicht 
allein an den Kommunen hängen 
bleiben, so Gabriel.

Abbau von Beamten 
wirkt sich nachteilig aus
Arbeitsministerin Nahles merkte 
an, dass in manchen Kommunen, 
wie zum Beispiel in Mayen-Kob-
lenz, in der Vergangenheit Beam-
tenstellen in der Flüchtlingshilfe 
abgebaut wurden. Das macht sich 
jetzt schmerzlich bemerkbar und 
ist in Kommunen anders als bei den 
Ländern nicht so schnell reparabel. 

Insgesamt herrschte jedoch die 
Überzeugung vor, dass man die 
Flüchtlinge integrieren könne und 
es möglich sei, den Problemen mit 
der Demografie in der Folge beizu-
kommen.

SPD-Chef Gabriel forderte eine flächendeckende Gesundheitsversorgung. � Foto: Höck
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Foto: Denise/pixelio.de

All unseren Mitgliedern und ihren Familien,  
Freunden und Gönnern wünschen wir ein 

frohes und friedvolles Weihnachtsfest  
sowie ein erfolgreiches Jahr 2016, 

in dem wir uns alle hoffentlich gesund 
und in guter Stimmung wiedersehen.

	 Michael Ebling	 Hans Jürgen Noss, MdL 
	 SGK-Landesvorsitzender	 SGK-Landesgeschäftsführer

Zur Beseitigungspflicht einer  
baurechtswidrigen Garage

Planfeststellung zum Hochwasserschutz 
am Rhein bei Altrip

Eine im Rohbau ohne Baugeneh-
migung errichtete Garage, die die 
baurechtlichen Vorschriften zu 
Abstandsflächen und zum Brand-
schutz nicht einhält, muss beseitigt 
werden. Das hat das Oberverwal-
tungsgericht (OVG) Koblenz mit 
Beschluss vom 20.10.2015, Az.: 8 A 
10833/15.OVG, entschieden.

Zum Sachverhalt
Der Kläger ist Eigentümer eines 
Hausgrundstücks in der Ortsge-
meinde Gossersweiler-Stein (Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Tri-
fels). Er errichtete an der westlichen 
Grenze des Grundstücks ohne Bau-
genehmigung eine Garage. 

Noch vor dessen Fertigstellung ver-
fügte der beklagte Landkreis Südli-
che Weinstraße die Beseitigung des 
im Rohbau errichteten Gebäudes. 

Den Antrag des Klägers auf Er-
teilung eines positiven Bauvorbe-
scheids für die Errichtung des Gara-
gengebäudes auf einem weiter öst-
lich auf dem Grundstück gelegenen 
Standort lehnte der Beklagte ab. 

Die nach erfolglosem Wider-
spruchsverfahren hiergegen erho-
bene Klage wies das Verwaltungs-
gericht (VG) Neustadt an der Wein-
straße ab. Das OVG bestätigte diese 
Entscheidung und lehnte den An-
trag ab, die Berufung gegen dieses 
Urteil zuzulassen.

Beseitigungsverfügung ist wegen 
Verstoß gegen Bauordnungs-
recht rechtmäßig
Die Beseitigungsverfügung für das 
Garagengebäude ist nach Ansicht 
des OVG rechtmäßig. Denn der 
Bau verstoße gegen die bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften zu 
Abstandsflächen und zum Brand-
schutz.

Ein Alternativstandort ist wegen 
fehlender straßenrechtlicher Er-
schließung abzulehnen
Der Kläger habe auch keinen An-
spruch auf Erteilung eines positiven 
Bauvorbescheides für die Errich-
tung der geplanten Garage auf dem 
Alternativstandort. Denn an diesem 
Standort sei die Erschließung der 
geplanten Garage in straßenrecht-
licher Hinsicht nicht gesichert, weil 
sie nicht an das öffentliche Straßen-
netz angeschlossen sei. 

Eine Verbindung zur Landstraße sei 
wegen der Gebäude im östlichen 
Teil des Grundstücks versperrt. 
Der Grasstreifen an der westlichen 
Grenze des Grundstücks sei nicht 
der Öffentlichkeit gewidmet und 
auch kein Wirtschaftsweg. Nach 
seinen Erläuterungen im Verwal-
tungsverfahren sei es dem Kläger 
bei seiner „Garage für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge“ auch darum 
gegangen, das Grundstück verlas-
sen zu können, etwa für Arbeiten 
im eigenen Wald.

In dem Rechtsstreit geht es um die 
Rechtmäßigkeit eines wasserrecht-
lichen Planfeststellungsbeschlusses 
des Landes Rheinland-Pfalz, der die 
Errichtung einer großflächigen Was-
serrückhaltung (Polder) in Waldsee/
Altrip/Neuhofen zum Gegenstand 
hat. Mit Urteil vom 22.10.2015, Az.: 
7 C 15.13, hat das Bundesverwaltungs-
gericht (BVerwG) das Verfahren an 
das Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Rheinland-Pfalz zurückverwiesen.

Gegen den Planfeststellungsbe-
schluss klagten die Gemeinde Altrip 
und mehrere Anlieger. Die Klage 
blieb vor dem Verwaltungsgericht 
(VG) und dem OVG erfolglos. Das 
OVG ließ offen, ob die im Planungs-
verfahren durchgeführte Umweltver-
träglichkeitsprüfung an den von den 
Klägern geltend gemachten Fehlern 
leidet, da die Kläger sich darauf 
nicht berufen könnten. Das Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz rechtfertige 
jedenfalls deswegen keine andere 
Beurteilung, weil es nach der Über-
gangsregelung in § 5 UmwRG keine 
Anwendung auf Planfeststellungs-
verfahren finde, die wie hier vor sei-
nem Inkrafttreten begonnen worden 
seien. Eine Klägerin sei zwar wegen 
der unmittelbaren Betroffenheit ih-
rer Grundstücke an sich umfassend 
rügebefugt. Sie sei aber mit ihren 
Einwendungen zum Umwelt-, Natur- 
und Artenschutz ausgeschlossen, 
weil sie diese nicht bereits im Verwal-
tungsverfahren erhoben habe.

EuGH stellte Verstoß gegen das 
Unionsrecht fest
Das BVerwG setzte das Verfahren 
aus und legte dem EuGH Fragen zur 
Vereinbarkeit des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes mit dem Unionsrecht 
vor. Der EuGH entschied daraufhin, 
dass das Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setz in einigen Punkten dem Unions-
recht widerspricht. Auf eine Klage 
der Kommission gegen die Bundes-
republik Deutschland hat er zudem 
entschieden, dass die Regelungen 
über die Präklusion von Einwendun-
gen mit dem Unionsrecht nicht ver-
einbar sind.

Die Defizite der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung müssen über-
prüft werden
Vor diesem Hintergrund hat das 
BVerwG den Rechtsstreit an das OVG 
zurückverwiesen. Dieses müsse nun 
insbesondere klären, ob die von den 
Klägern geltend gemachten Defizite 
der Umweltverträglichkeitsprüfung 
vorliegen und zur Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses führen. 
Auf die Klage der eigentumsbetrof-
fenen Klägerin werde es zudem die 
Vereinbarkeit des Planfeststellungs-
beschlusses mit dem übrigen Um-
weltrecht sowie dem Natur- und 
Artenschutzrecht zu prüfen haben. 
Auch mit der Frage, ob Altrip im Fal-
le einer Flutung des Polders ausrei-
chend sicher an das Straßennetz an-
gebunden ist, werde es sich erneut 
befassen müssen.


